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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 22. November 2019  
hier: Änderung der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren:  

Aufnahme des Eingriffs Schulterarthroskopie in den Besonderen Teil sowie Anpas-
sungen im Allgemeinen und Besonderen Teil der Richtlinie  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 22. November 2019 über eine 

Änderung der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren wird nicht beanstandet. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

In § 2 des Besonderen Teils der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren zu Eingriff 3 sollte zeit-

nah überprüft und ggf. klargestellt werden, ob nach dem Willen des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses nur solche Fachärztinnen und Fachärzte für Orthopädie, die über den Schwerpunkt Un-

fallchirurgie verfügen, zur Zweitmeinung leistungsberechtigt sind. Die doppelte Verwendung der 

Konjunktion „oder“ im Wortlaut der Regelung ermöglicht hier u. E. auch die Auslegung, dass 

Fachärztinnen und Fachärzte aus der Fachrichtung Orthopädie ohne den Schwertpunkt Unfall-

chirurgie Zweitmeinungen abgeben dürfen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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